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Betriebsrente - versicherungsmathematische Abschläg e - Benachteiligung 
wegen der Behinderung 

 
Sieht eine Versorgungsordnung bei der Inanspruchnahme der Betriebsrente vor Er-
reichen der üblichen, „festen Altersgrenze“ Abschläge vor, liegt darin keine unerlaub-
te Benachteiligung wegen einer Behinderung. Das hat der Dritte Senat des Bundes-
arbeitsgerichts entschieden. 
 
Der Kläger ist als schwerbehinderter Mensch anerkannt. Er bezieht seit der Vollen-
dung seines 60. Lebensjahres eine gesetzliche Altersrente für Schwerbehinderte und 
eine Betriebsrente. In der Vergangenheit war bei der Beklagten der ungekürzte Be-
zug der Betriebsrente möglich, wenn der Arbeitnehmer eine Vollrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung erhielt. Auch nach einer Änderung der Versorgungs-
ordnung besteht ein Anspruch auf Betriebsrente, wenn eine Vollrente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung bezogen wird. Jedoch wurde als feste Altersgrenze ein-
heitlich die Vollendung des 65. Lebensjahres festgelegt und gleichzeitig bestimmt, 
dass für eine vorgezogene Inanspruchnahme der Betriebsrente ein versicherungs-
mathematischer Abschlag von 0,4 % pro Monat vorzunehmen ist, soweit die Anwart-
schaft auf Beschäftigungszeiten nach dem 1. Januar 1996 beruht. Dementsprechend 
kürzte die Beklagte die Betriebsrente. 
 
Darin liegt keine gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstoßen-
de Benachteiligung wegen einer Behinderung. Eine unmittelbare Benachteiligung 
nach § 3 Abs. 1 AGG scheidet aus, weil die Abschläge nicht an die Behindertenei-
genschaft anknüpfen. Auch andere Arbeitnehmer können früher in Rente gehen. 
Ebenso scheidet eine mittelbare Benachteiligung nach § 3 Abs. 2 AGG aus. Liegen 
die Voraussetzungen eines frühen Renteneintritts auch bei nicht schwerbehinderten 
Arbeitnehmern vor, müssen diese ebenfalls Abschläge hinnehmen. Soweit allein 
schwerbehinderte Menschen die gesetzliche und damit die Betriebsrente früher be-
anspruchen können, werden sie nicht gegenüber anderen Arbeitnehmern benachtei-
ligt. Denn es kann keine anderen Arbeitnehmer geben, die zum selben Zeitpunkt ei-
ne Betriebsrente beziehen. 
 
Das klageabweisende Urteil der Vorinstanz war dennoch aufzuheben und der 
Rechtsstreit an das Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen. Dieses wird zu prüfen 
haben, ob für die Änderung der Versorgungsordnung sachlich-proportionale Gründe 
vorlagen und damit die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismä-
ßigkeit gewahrt sind. 
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